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mit Antrag vom 06.11.2019 haben Sie auf Grundlage des

Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) um Übersendung aller

Sitzungsprotokolle der Kommission zum Schutz der Zivilbevölkerung im

Jahr 2014 in chronologischer Reihenfolge gebeten.

Es wurden 6 Dokumente mit einem Umfang von 423 Seiten identifiziert,

die Ihrem Antrag unterfallen. Da Ihr Antrag mitunter Daten Dritter im

Sinne von $ 5 Abs. 1 und 2 IFG betrifft, muss Ihr Antrag begründet werden

($ 7 Abs. 1 S. 3 IFG). Eine Begründungist Ihrem Antrag bisher nicht zu

entnehmen, so dass Sie nunmehrGelegenheit haben, diese nachzureichen.

Es muss sodann ein Drittbeteiligungsverfahren eingeleitet werden ($ 8

Abs. 1 IFG). Da Sie der Weitergabe Ihrer Daten an Dritte in Ihrem Antrag

ausdrücklich widersprochen haben, ist mir die konkrete Einleitung des

erforderlichen Drittbeteiligungsverfahrens zurzeit nicht möglich. Für den

Fall, dass Sie der Weitergabe Ihrer Daten zwecks Durchführung des

Drittbeteiligungsverfahrens doch zustimmen möchten, bitte ich Sie, dies

eindeutig zu erklären. Der Zugang zu personenbezogenenDaten Dritter ist

nur möglich, soweit diese eingewilligte. haben oder das

Informationsinteresse des Antragstellers das schutzwürdige Interesse der

Dritten am Ausschluss des Informationszugangs überwiegt. Durch das

Drittbeteiligungsverfahren ist eine Bearbeitung Ihres Antrages innerhalb

der Monatsfrist leider nicht möglich. Auf $ 8 Abs. 2 IFG weiseich hin.

Darüberhinaus weise ich darauf hin, dass ein etwaiger Informationszugang

auf Grund der Durchführung des Drittbeteiligungsverfahrens und des

damit verbundenen erhöhten Verwaltungsaufwands nicht mehr im

BBK. Gemeinsam handeln. Sicher leben.
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Rahmeneiner einfachen Auskunft nach $ 10 Abs. 1 S. 2 IFG erfolgen kann.

Auch der Arbeitsaufwand, der durch die Überprüfung der umfangreichen

Dokumente auf Versagungsgründe nach dem IFG sowie für eventuell

erforderliche Unkenntlichmachungen verursacht wird, ist gebührenmäßig

zu veranschlagen. Mit Ihrem Antrag haben Sie darum gebeten, über

eventuell zu erhebende Gebühren vorab informiert zu werden. Nach $ 10

IFG werden für individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach dem

IFG Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Gebühren und

Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz

(Informationsgebührenverordnung - IFGGebV) vom 02.01.2006 erhoben.
Grundsätzlich gebührenfreiist die Erteilung einfacher Auskünfte bzw. die

Ablehnung eines Antrags. Für die Herausgabe von Abschriften, wenn im

Einzelfall ein deutlich höherer Verwaltungsaufwand entsteht, insbesondere

wenn zum Schutz öffentlicher oder privater belange Daten ausgesondert

werden müssen,ist ein Gebührenrahmen von 30 € bis 500 € vorgesehen

(Teil A Nr. 2.2). Die entstehenden Gebühren könnenderzeit nicht genau

beziffert werden, da der erforderliche Bearbeitungsaufwand sich erst im

Rahmender konkreten Bearbeitungergibt. Nach einer ersten PrüfungIhres

IFG-Antrages ist in diesem Fall mit einem Kostenaufwand im oberen

Bereich des Gebührenrahmenszu rechnen.

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich nach $ 10 IFG gehalten bin,

Gebühren zu Erheben und um Mitteilung, ob Sie Ihren Antrag unter diesen

Umständen aufrechterhalten. Sollte mir bis zum 26.11.2019 keine Antwort

von Ihnen vorliegen, gehe ich davon aus, dass eine weitere Bearbeitung

nicht gewünschtist.

Da Sie mit Ihrem Antrag an das BBK keine Umweltinformationen gemäß

$2 Abs. 3 Umweltinformationsgesetz (UIG) und keine Informationen im

Sinne des $1 des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen

Verbraucherinformationen (VIG) begehren, sind die entsprechenden

Normen des UIG wie auch des VIG, die Sie in Ihrem Antrag zitieren, im

Weiteren nichteinschlägig.

Mit freundlichen Grüßen
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Datenschutzhinweis:

Das BBK verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten für die aktuelle

Kommunikation und für spätere Rückfragen. Ihre Daten werden nur so

lange gespeichert, wie dies unter Beachtung gesetzlicher

Aufbewahrungsfristen zur Aufgabenerfüllung erforderlichist. Entfällt diese

Notwendigkeit, werden die Daten umgehend gelöscht. Weitere

Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der

Verarbeitung Ihrer Daten durch das BBK erhalten Sie anhand unserer

Datenschutzerklärungauf https://www.bbk.bund.de.


